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US-Strafzölle für EU treten in Kraft – Finanzmärkte reagieren gelassen
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Die Schonfrist für die EU ist vorbei. Seit 1. Juni gelten für die europäische Staatengemeinschaft sowie für die Nachbarstaaten der USA, Mexiko und Kanada, Strafzölle auf Stahl und
Aluminium. Für die Einfuhr von Stahl in die USA sind künftig 25 Prozent an Gebühren zu leisten, für Aluminium 10 Prozent. Die Strafen wurden eigentlich bereits im März verhängt, die
Union sowie die beiden US-Nachbarn wurden jedoch zunächst von dieser Regelung ausgenommen. Damit spitzt sich der weltweite Handelskonflikt weiter zu.

Politisch gingen die Wogen nach der Zollentscheidung der USA hoch. Vonseiten der EU wurden harte Gegenmaßnahmen angekündigt, auch Mexiko und Kanada haben bereits Listen mit
Gegenzöllen auf US-Waren veröffentlicht. Zudem haben alle drei Länder Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen die USA eingelegt. Auch in den USA selbst sind die
neuen Handelsbeschränkungen umstritten. So räumte der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, ein, dass die Zölle der Wirtschaft seines Lands sogar schaden
könnten.

Die Finanzmärkte reagierten hingegen bisher gelassen, nicht zuletzt da das Thema schon im März und April präsent war und damit zu einem Gutteil bereits eingepreist ist. So war der der
Future auf Aluminium im April auf Berg- und Talfahrt gegangen und von seinem bisherigen Jahrestief bei 1.993* US-Dollar pro Tonne um rund 28 Prozent auf ein Jahreshoch von 2.550
Dollar gesprungen. Noch im selben Monat war der Kurs jedoch wieder auf rund 2.250 Dollar zurückgekommen. Derzeit steht Aluminium an der Londoner Metallbörse bei rund 2.330 Dollar,
seit Anfang Juni hat der Kurs nur rund 1,4 Prozent zugelegt.

Der Future der New Yorker Rohstoffbörse für warmgewalzten Stahl (Hot Rolled Steel) ist seit Beginn des Monats sogar leicht zurückkommen, stärkere Kursausschläge gab es in den
vergangenen Monaten nicht zu sehen. Seit Jahresstart stieg der Stahlpreis allerdings um mehr als 37 Prozent. Aluminium tritt dagegen mit einem Plus von rund 3 Prozent seit Beginn 2018
auf der Stelle.

Stahlaktien in Europa geraten nur kurzfristig unter Druck

Auch an den Aktienmärkten blieben größere Turbulenzen bisher aus. Nach der Ankündigung des Endes der Schonfrist durch US-Handelsminister Wilbur Ross gerieten europäische
Stahlwerte kurzfristig unter Druck, darunter auch die beiden deutschen Stahlriesen ThyssenKrupp und Salzgitter. Bereits einen Tag später entspannte sich die Lage jedoch wieder und die
Kurse zogen erneut nach oben. Insgesamt blieben die Auswirkungen auf die Papiere damit gering. Die Kurse von US-Stahlproduzenten profitierten kaum von den Einfuhrsteuern für
ausländische Konkurrenten.

Grund zur Entspannung gaben auch Expertenmeinungen zu den ökonomischen Effekten der Strafzölle. „Die unmittelbaren Auswirkungen der jetzigen Beschlüsse sind meines Erachtens
begrenzt. Wir reden hier über 0,04 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union“, sagte der Chef der deutschen Bundesbank Jens Weidmann. Für mehr Aufruhr an den
Märkten könnten jedoch Zölle für die Automobilindustrie sorgen, sollten diese von den USA noch eingeführt werden.  Die US-Regierung prüft derzeit die Verhängung von Einfuhrzöllen auf
Autos.

*alle Daten per 7. Juni 2018

 

Rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.



Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der
Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH
verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik
Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum
der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com
ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese
Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen
auch elektronisch abrufen unter www.erste-am.com.

Wichtig: Die im Basisinformationsblatt angeführten Performance-Szenarien beruhen auf einer Berechnungsmethodik, die in einer EU-Verordnung vorgegeben ist. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht
genau vorhersagen. Die dargestellten Performance-Szenarien zeigen nur mögliche Erträge auf, basieren dabei aber auf den Erträgen in der jüngeren Vergangenheit. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger
ausfallen als angegeben.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, der steuerlicher Situation, Erfahrungen und
Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten
Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es
besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten
vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere
Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die
Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben,
in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21
AIFMG“.

In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung und berücksichtigt weder die
Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen, noch unterliegt sie dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.

Die Erste Asset Management GmbH ist mit den vermittelnden Sparkassen und der Erste Bank verbunden.

Beachten Sie auch die „Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen“ Ihres Bankinstituts.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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Wichtige rechtliche Hinweise
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